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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.11.1996

Norm

KO §103 Abs1

ZPO §45

Rechtssatz

§ 103 Abs. 1 KO normiert keine Verp6ichtung eines Gläubigers, Urkunden bereits mit der Anmeldung vorzulegen. Die

Anerkennung durch den Masseverwalter erst nach Vorlage von Urkunden gebietet daher nicht die Anwendung des §

45 ZPO.

Entscheidungstexte

3 R 216/96y

Entscheidungstext OLG Wien 18.11.1996 3 R 216/96y

8 Ra 79/06f

Entscheidungstext OLG Wien 04.07.2006 8 Ra 79/06f

§ 103 Abs.1 KO normiert keine Verpflichtung eines Gläubigers, Urkunden bereits mit der Anmeldung vorzulegen.

Die Anerkennung durch den Masseverwalter erst nach Vorlage von Urkunden gebietet daher nicht die

Anwendung des § 45 ZPO.
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